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Diese Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der
Landesdenkmalfachbehörde und als Träger öffentlicher Belange ($ 4 (2) Pkt. 6
DSch6G MV).

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt.

Gemäß DSchG MV sind bekannte bzw. vermutete Bodendenkmale in die Denkmallisten
einzutragen. Die Denkmallisten führen die unteren Denkmalschutzbehörden getrennt
nach Bodendenkmalen, Baudenkmalen und beweglichen Denkmalen. Der Eigentümer und
die Gemeinde sind von der Eintragung aller Denkmale in die jeweiligen
Denkmallisten zu benachrichtigen. Veränderungen an den Denkmallisten dürfen nur
nach Anhörung der Denkmalfachbehörde vorgenommen werden.

Zuständige Behörde für die Führung der Denkmalliste ist gemäß $& 5 DSchG MV die
jeweilige untere Denkmalschutzbehörde, Verbindliche amtliche Auskünfte zu Bau-
und Bodendenkmalen können Sie daher nur dort erhalten.

Die Denkmallisten stehen bei den unteren Denkmalschutzbehörden jedermann zur
Einsicht offen. Die Denkmallisten für Bodendenkmale und bewegliche Denkmale
können nur von demjenigen eingesehen werden, der ein berechtigtes Interesse
nachweist (siehe $ 5 DSchG MV).

Im Plangebiet ist kein Grabungsschutzgebiet gemäß $ 14 DSchG M-V ausgewiesen.

Die gegenwärtig im Land bekannten bzw. vermuteten Bodendenkmale machen nur einen
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kleinen Teil der tatsächlich vorhandenen Bodendenkmale aus. Daher muss stets mit
dem Vorhandensein weiterer, derzeit noch unentdeckter Bodendenkmale gerechnet
werden. Auch diese Bodendenkmale sind gemäß $ 5 (2) DSchG M-V gesetzlich
geschützt. Die 8$ 6, 7, 8 und 9 DSchG M-V gelten jedoch für bewegliche Denkmale
nur, wenn sie in die Denkmalliste eingetragen sind.

Um die Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und Sachgüter zu ermitteln, zu
beschreiben und zu bewerten (siehe dazu etwa $$ 1,2 und 2a BauGB sowie $ 2 Abs.
1 UVPG), reichen die vorliegenden Informationen nicht aus.

Da die bekannten Bodendenkmale nicht den tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale
widerspiegeln, sollten auf Kosten des Vorhabenträgers frühzeitig durch geeignete
Fachfirmen mit anerkannten Prüfmethoden (archäologische Voruntersuchung mittels
einer ausreichenden Anzahl von Sondageschnitten) Untersuchungen zum
tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale durchgeführt werden. Erst auf Grundlage
dieser vom Vorhabenträger ggf. gemäß $ 2 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BauGB bzw. 8 6
Abs. 1 UVPG (nach Maßgabe der Anlage 1 UVPG) bereitzustellenden

entscheidungserheblichen Unterlagen können dann die Auswirkungen des Vorhabens

auf die Bodendenkmale zuverlässig beschrieben und bewertet werden.

Dadurch erhöht sich auch die Planungssicherheit erheblich, weil Verzögerungen
des Vorhabens durch die Entdeckung bislang unbekannter Bodendenkmale ($ 11 Abs.
3 DSchG M-V) während der Durchführung des Vorhabens vermieden werden.

Denn wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen

entdeckt werden, sind diese gemäß $ 11 (1), (2), (3) DSchG M-V der unteren

Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle in

unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach
Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die
untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des für den Vorhabenträger

Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des
Denkmals durch die Denkmalbehörden oder deren Beauftragte dies erfordert. Die
Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den

Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.

HINWEIS auf die Handreichung "Kulturgüter in der Planung":

Für die Berücksichtigung des kulturellen Erbes in Umwelt- und
Umweltverträglichkeitsprüfungen wird auf die Handreichung "Kulturgüter in der

Planung" verwiesen:

UVP-Gesellschaft e.V. (Hg.): Kulturgüter in der Planung. Handreichung zur
Berücksichtigung des Kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen, Köln 2014.

https: //www. lvr.de/media/wwwlvrde/kultur/kulturlandschaft/dokumente_193/UVP -

Kulturgueter_in_der_Planung.pdf

HINWEIS zum Denkmalschutzgesetz des Landes Mecklenburg -Vorpommern:

Die Denkmalfachbehörde, das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, stellt den

für die Führung der Denkmallisten gemäß $ 5 DSchG MV zuständigen unteren
Denkmalschutzbehörden den Stand der Erfassung (Inventarisierung) der
Bodendenkmale als Kartengrafiken und seit 2818 tagesaktuell über einen Web-Map-

Service (WM-Dienst) zur Verfügung. Die Bodendenkmale sind dabei lediglich als

unregelmäßige Flächen oder als Kreisflächen ausgewiesen.

Seite 2 von 4



Dabei ist bei den lediglich als Flächen, die sich mitunter überlappen,
ausgewiesenen Bodendenkmalen von vornherein klar, dass es sich bei diesen
Flächen

um vermutete Bodendenkmale handelt.

Denn tatsächliche Bodendenkmale haben drei Dimensionen (nicht nur zwei) und
müssen, um den Status tatsächliche Bodendenkmale gemäß DSchG MV zu erhalten, von
den Behörden als Körper mindestens so genau bestimmt sein, dass sich die Körper
nicht gegenseitig durchdringen, von der für die Führung der Denkmalliste
zuständigen Vollzugsbehörde nach förmlicher Anhörung der

Landesdenkmalfachbehörde mit diesen Daten in die Bodendenkmalliste aufgenommen
sowie der Grundstückseigentümer und die Gemeinde von der Eintragung der Denkmale
in die Denkmalliste benachrichtigt werden.

Mit Urteil vom 27. April 2017 hat das Verwaltungsgericht Schwerin (2 A 3548/15
SN) festgestellt,

dass das Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG MV) keine
Ermächtigungsgrundlage für Auflagen zur Sicherstellung und Bergung

vermuteter Bodendenkmale zu Lasten des Bauherrn

gibt.

Im einzelnen stellt das Gericht zu lediglich als Flächenumrissen
gekennzeichneten Bodendenkmalen (im folgenden wörtlich zitiert) fest:

(Rn. 43), "Nach dem eindeutigen Wortlaut knüpft $ 7 Abs. 1, 5 DSchG MV an das
tatsächliche Vorliegen eines Denkmals an. Der bloße Verdacht genügt - auch wenn
er auf konkrete Tatsachen gestützt sein mag - nicht."

(Rn. 51), "Im Ergebnis genügt es für die Annahme einer Grundstücksfläche als
Bodendenkmal wegen des mit einer Unterschutzstellung verbundenen Eingriffs in
Grundrechtspositionen der Grundstückseigentümer und -nutzer nicht, dass das
Vorhandensein eines Bodendenkmals nur vermutet oder auch nur für überwiegend
wahrscheinlich gehalten wird. ..."

(Rn. 54), "Auch ermächtigt $ 7 Abs. 5 i.V.m. $ 11 DSchG MV nicht

zur Verpflichtung eines Bauherrn

zur Heranziehung von archäologischen Aufsehern oder Baubegleitern.

Ebenso wenig kann aus diesen Normen die Ermächtigung zur Verpflichtung eines
Bauherrn

zur Bergung und Erfassung der gefundenen Denkmale

oder zur Information über die in Aussicht genommenen Maßnahmen abgeleitet
werden.

Beides ist nach $ 4 Abs. 2 i.V.m. $& 11 Abs. 4 DSchG MV originäre Aufgabe der
Denkmalfachbehörde bzw. unteren Denkmalschutzbehörden.

Die denkmalbezogenen Verpflichtungen des Bauherrn beschränken sich im
Wesentlichen auf die Auskunfts-, Anzeige- und Erhaltungspflicht (vgl. 88 9 Abs.
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1, 11 Abs. 2, 3 DSchG MV)."

Vorgang besteht aus:
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